
Schwerarbeitspension – 

Versicherungsverlauf
Wichtige Informationen zur Antragstellung

	» Der Versicherungsverlauf ist jedenfalls ab Vollendung des 40. Lebensjahres vollständig und 

lückenlos auszufüllen.

	» Bitte führen Sie – wenn möglich – jeweils die entsprechende Ziffer nach der Schwerarbeitsver-

ordnung an (nähere Erläuterungen beinhaltet das Informationsblatt zur Schwerarbeitsverord-

nung).

Als Schwerarbeit gelten alle Tätigkeiten, die unter körperlich oder psychisch besonders belasten-

den Bedingungen erbracht werden,

	» in Schicht- oder Wechseldienst, wenn dabei auch Nachtdienst geleistet wird  Ziffer 1

	» regelmäßig unter Kälte oder Hitze  Ziffer 2

	» unter chemischen oder physikalischen Einflüssen  Ziffer 3

	» als schwere körperliche Arbeit  Ziffer 4

	» zur berufsbedingten Pflege (Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und gehobener Dienst für 

Gesundheits- und Krankenpflege) von erkrankten oder behinderten Menschen, sofern dabei 

die Ausübung von bloßen Verwaltungstätigkeiten nicht überwiegend erfolgt  Ziffer 5

	» trotz Vorliegens einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 80 %, sofern für die 

Zeit ab 1.7.1993 ein Pflegegeldanspruch zumindest der Stufe 3 besteht  Ziffer 6

sowie alle Tätigkeiten, die dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz unterliegen.

Alle Informationen:
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